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Ordnung über die Organisation  

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

gem. § 6 Abs. 9 e) der Satzung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

(Organisationsordnung) vom 12.03.2021 i. d. F. vom 26.09.2025 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

1. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein – nachstehend KV Nordrhein 

genannt – werden eine Hauptstelle und Kreisstellen gem. § 14 der Satzung der 

KV Nordrhein als Verwaltungsstellen gebildet.  

Bei den Kreisstellen werden Kreisstellenvorstände zur Wahrnehmung der Aufga-

ben der Kreisstellen nach Maßgabe der Satzung der KV Nordrhein und Weisung 

des Vorstandes gebildet. Aus den Kreisstellenvorständen werden die Bezirksstel-

lenräte Düsseldorf und Köln zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Maßgabe der 

Satzung der KV Nordrhein und Weisung des Vorstandes gebildet. Die gerichtli-

che Vertretung soll unmittelbar von den Justitiarinnen bzw. Justitiaren wahrge-

nommen werden. Die Justitiarinnen bzw. Justitiare nehmen an sämtlichen Sit-

zungen der Organe der KV Nordrhein und ggf. der satzungsgemäßen Ausschüs-

se mit beratender Stimme teil. Sie sind bei diesen wie bei allen anderen Bera-

tungstätigkeiten unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 

 

2. Die Wahl der Mitglieder der Kreisstellenvorstände findet gleichzeitig mit der Wahl 

der Mitglieder der Vertreterversammlung statt. Die Wahl der Mitglieder der Be-

zirksstellenräte ist nach der Wahl des Vorstandes der KV Nordrhein durchzufüh-

ren. 

 

3. Die Amtsdauer der Kreisstellenvorstände und der Bezirksstellenräte richtet sich 

nach der der jeweiligen Vertreterversammlung der KV Nordrhein. Die Kreisstel-

lenvorstände und die Bezirksstellenräte führen die Geschäfte nach Ablauf ihrer 

Amtsdauer bis zur Neubesetzung weiter. 
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§ 2 

Kreisstelle 

 

1. Zu der Kreisstelle gehören die Mitglieder der KV Nordrhein gem. § 3 Abs. 1 

und 2 der Satzung der KV Nordrhein, die im Kreisstellenbereich ihren Vertrags-

arztsitz haben bzw. im Bereich der Kreisstelle angestellt oder ermächtigt tätig 

sind und, sofern eine ärztliche oder psychotherapeutische Tätigkeit – insbeson-

dere bei einem Ruhen der Zulassung bzw. Anstellung – nicht ausgeübt wird, die 

in diesem Bereich wohnenden Mitglieder. Jedes Mitglied kann nur einer Kreis-

stelle angehören. Bei einer Zuordnungsmöglichkeit zu mehreren Kreisstellen gilt, 

dass die Zulassung der Anstellung oder Ermächtigung vorgeht und bei gleich-

wertiger Zuordnungsmöglichkeit das Mitglied wählen kann, welcher Kreisstelle 

es angehören will. Zunächst wird es einer Kreisstelle zugeordnet. 

 

2. Der Kreisstellenvorstand setzt sich zusammen aus 

 

a) sieben Vertreterinnen bzw. Vertretern aus der Gruppierung der zugelasse-

nen Ärztinnen und Ärzte und 

b) ggf. einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus der Gruppierung der ange-

stellten Ärztinnen und Ärzte sowie ermächtigten Krankenhausärztinnen und  

-ärzte und 

c) ggf. einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus der Gruppierung der zuge-

lassenen und angestellten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

 

aus der Gesamtheit der zur Kreisstelle gehörenden Mitglieder der KV Nordrhein.  

 

3. Der Kreisstellenvorstand hat mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der 

zu der Kreisstelle gehörenden Mitglieder der KV Nordrhein einzuberufen. Das 

hat auch dann zu geschehen, wenn 10 % der zu der Kreisstelle gehörenden Mit-

glieder der KV Nordrhein dies schriftlich beim Kreisstellenvorstand unter Angabe 

des Grundes verlangen. Es genügt jedoch, wenn ein solcher Antrag von 25 Mit-

gliedern der KV Nordrhein aus dem Bereich der Kreisstelle gestellt wird. 
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§ 3 

Bezirksstelle 

 

1. Für den Bereich der Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln wird jeweils ein Be-

zirksstellenrat gebildet.  

 

Die zugelassenen ärztlichen Mitglieder gem. § 2 Abs. 2 a) der Vorstände der in 

dem jeweiligen Regierungsbezirk gelegenen Kreisstellen schlagen aus ihrer Mit-

te jeweils ein zugelassenes ärztliches Mitglied in den Bezirksstellenrat vor sowie 

eine Person aus derselben Gruppierung als Stellvertretung, die das Mitglied bei 

dessen Abwesenheit vertritt. 

 

Vorgeschlagen wird, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-

hält. Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Erhält keine(r) der Kandidierenden die 

Mehrheit, ist in einem neuen Wahlgang diejenige bzw. derjenige Kandidierende 

gewählt, die bzw. der die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Bei 

Stimmengleichheit findet eine Stichwahl zwischen den Kandidierenden mit glei-

cher Stimmzahl statt. Erhält bei der Stichwahl keine(r) der Kandidierenden die 

Mehrheit, entscheidet das Los. 

 

2. Jedem Bezirksstellenrat gehören zusätzlich eine Vertreterin bzw. ein Vertreter je 

Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 b) und c) an. 

 

3. Die Vertreterin bzw. der Vertreter der Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 b) sowie eine 

Person aus derselben Gruppierung als Stellvertretung werden aus der Mitte der 

Gesamtheit der Vorstandsmitglieder ihrer Gruppierung aus allen Kreisstellen 

vorgeschlagen, die dem jeweiligen Regierungsbezirk angehören.  

Das Gleiche gilt für die Vertreterin bzw. den Vertreter der Gruppierung gem. 

§ 2 Abs. 2 c) sowie eine Person aus derselben Gruppierung als Stellvertretung. 

Auf die Wahlen finden Abs. 1 Sätze 3 bis 7 entsprechende Anwendung. 

 

4. Die Mitglieder der Bezirksstellenräte wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende bzw. 

den Vorsitzenden und die bzw. den stellvertretende(n) Vorsitzende(n). Gewählt 

ist, wer die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder erhält. Stimmenthaltungen zäh-

len nicht mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Eine Abwahl der bzw. 
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des Vorsitzenden und der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden ist mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder möglich. 

 

5. Dem Bezirksstellenrat obliegen unter Berücksichtigung der Entscheidungen des 

Vorstandes die in der Satzung bestimmten Aufgaben. 

 

6. Endet das Ehrenamt eines Mitglieds im Kreisstellenvorstand, so wird damit 

gleichzeitig die Mitgliedschaft im Bezirksstellenrat beendet. In diesem Fall soll 

eine Nachbenennung gem. Abs. 1 vorgenommen werden. 

 

7. Gleichzeitige Mitgliedschaft im Bezirksstellenrat und in den Organen der 

KV Nordrhein schließen sich aus. 

 

§ 4 

Bildung der Kreisstellenvorstände 

 

1. Die Mitglieder der Kreisstellenvorstände (§ 2 Abs. 2) werden jeweils von den zu 

der betreffenden Kreisstelle gehörenden Mitgliedern der KV Nordrhein (§ 2 

Abs. 1) durch geheime Wahl bestimmt. Hierbei wählen die Angehörigen jeder 

Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 jeweils getrennt die Vertreterinnen und Vertreter ih-

rer Gruppierung im Kreisstellenvorstand. 

 

2. Die Wahl der Vertreterin bzw. des Vertreters je Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 b) 

und c) erfolgt unter der Voraussetzung, dass zum Ende des Zeitraums, in wel-

chem die Wahlberechtigten die zu ihrer Person in das Wählerverzeichnis (§ 7) 

eingetragenen Daten einsehen können, in der Kreisstelle jeweils wenigstens 10 

Angehörige der Gruppierung vorhanden sind. Ein nachträgliches Absinken unter 

diese Mindestzahl hat keine Auswirkung auf die Zahl der Mitglieder des Kreis-

stellenvorstands. 

 

3. Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Wahlberechtigt sind die zu der betref-

fenden Kreisstelle gehörenden Mitglieder der KV Nordrhein (§ 2 Abs. 1), die in 

das Wählerverzeichnis (§ 7) aufgenommen worden sind. Das Ruhen der Zulas-

sung bzw. Anstellung schließt die Wahlberechtigung nicht aus. Von der Wahl 

ausgeschlossen sind die Mitglieder, denen die Befugnis zur Ausübung ihres Be-

rufes ganz oder auf Zeit entzogen ist. 
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4. Wählbar sind alle Mitglieder der KV Nordrhein, die zu der betreffenden Kreisstel-

le gehören (§ 2 Abs. 1) und in das Wählerverzeichnis (§ 7) aufgenommen wor-

den sind, soweit kein Grund des § 6 Abs. 7 e) der Satzung der KV Nordrhein ge-

geben ist. § 4 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend; das Ruhen aufgrund 

einer Disziplinarmaßnahme schließt die Wählbarkeit aus. Wählbar ist nicht, wer 

als angestellte Ärztin bzw. angestellter Arzt bei der KV Nordrhein beschäftigt ist, 

wenn die Anstellung während der Amtsperiode fortbesteht. 

 

 

§ 5 

Kreiswahlleitung und Kreiswahlausschuss 

 

1. Für jeden Wahlkreis beruft der Vorstand der KV Nordrhein auf Vorschlag der zu-

ständigen Kreisstelle einen Kreiswahlausschuss. Dieser besteht aus einer Per-

son, die als Kreiswahlleitung den Vorsitz führt, einer Person als deren Stellver-

tretung und drei Beisitzenden. Diese Mitglieder der Kreiswahlausschüsse müs-

sen Mitglieder der KV Nordrhein sein und werden ehrenamtlich tätig. Diesen 

Kreiswahlausschüssen sowie der nach der Wahlordnung der KV Nordrhein be-

nannten Landeswahlleitung (§ 3 der Wahlordnung der KV Nordrhein) und dem 

Landeswahlausschuss (§ 4 der Wahlordnung der KV Nordrhein) obliegt die 

Durchführung der Wahlen zu den Kreisstellenvorständen. 

 

2. Die Sitzungen des Kreiswahlausschusses sind nicht öffentlich. Die Kreiswahllei-

tung kann die Sitzungen auch als Telefon- oder Online-/Videokonferenz durch-

führen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Ermittlung des Wahlergebnisses 

(§ 16). Der Kreiswahlausschuss entscheidet mit der einfachen Mehrheit der 

Stimmen der teilnehmenden Mitglieder. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Kreiswahlausschuss ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder teilnehmen. Die Ab-

stimmung findet offen durch Handaufheben, im Falle einer Telefon- oder Online-

/Videokonferenz namentlich statt. Die Ladungsfrist zu den Sitzungen beträgt 

mindestens drei Werktage. Die Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten, 

das von der Kreiswahlleitung oder ihrer Stellvertretung und einem weiteren, an 

der Sitzung teilnehmenden Mitglied zu unterzeichnen ist. 
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3.  

a) Die Kreiswahlleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

− Entscheidung über die Zulässigkeit von Listennamen, 

− Prüfung und Beanstandung von Wahlvorschlägen, 

− Veranlassung der Erstellung der Stimmzettel. 

 

Die Kreiswahlleitung bedient sich der Verwaltung der jeweiligen Kreisstelle 

der KV Nordrhein. 

 

b) Der Kreiswahlausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

− Entscheidung über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis, 

− Entscheidung über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen, 

− Ermittlung des Wahlergebnisses. 

 

Der Kreiswahlausschuss bedient sich der Verwaltung der jeweiligen Kreis-

stelle der KV Nordrhein. 

 

 

§ 6 

Landeswahlleitung und Landeswahlausschuss 

 

1. Die Landeswahlleitung hat bei den Wahlen zu den Kreisstellenvorständen insbe-

sondere folgende Aufgaben: 

 

− Festsetzung des Zeitraums für die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis, 

des Wahlzeitraums und der Anzahl der je Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 zu 

wählenden Mitglieder der Kreisstellenvorstände, 

− Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschlägen. 

 

2. Der Landeswahlausschuss hat bei den Wahlen zu den Kreisstellenvorständen 

folgende Aufgaben: 

 

− abschließende Entscheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen der 
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Kreiswahlleitung und des Kreiswahlausschusses, 

− Entscheidung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 über die Form der Stimmabgabe und 

ihre amtliche Bekanntmachung, 

− Feststellung des Wahlergebnisses, 

− Mitteilung des Wahlergebnisses an den Vorstand der KV Nordrhein, 

− Entscheidung über Wahlanfechtung. 

 

 

§ 7 

Wählerverzeichnis 

 

1. Getrennt nach den Gruppierungen gem. § 2 Abs. 2 wird je Wahlkreis ein Wäh-

lerverzeichnis angelegt. Von Amts wegen werden in das jeweilige Wählerver-

zeichnis alle Mitglieder eingetragen, die zu Beginn des Quartals, in dem die Ein-

sichtnahme gewährt wird, ihre Mitgliedschaft gem. § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung 

der KV Nordrhein erworben haben. Zusätzlich werden Mitglieder in das jeweilige 

Wählerverzeichnis auf Antrag eingetragen. Besteht eine Mitgliedschaft aufgrund 

mehrerer Rechtsgrundlagen (z. B. zwei halbe Zulassungen, halbe Zulassung 

und Anstellung mit mindestens 10 Std.) so kann das Wahlrecht nur einmal aus-

geübt werden. Maßgeblich für die Zugehörigkeit zu einer Gruppierung (§ 2 

Abs. 2) ist die Zulassung. Gehört ein Mitglied aufgrund unterschiedlicher Zulas-

sungen mehreren Gruppierungen an, kann es wählen, in welcher Gruppierung 

es sein Wahlrecht ausüben will; zunächst wird es bei einer Gruppierung in das 

Wählerverzeichnis aufgenommen. 

 

2. Das Wählerverzeichnis wird elektronisch angelegt. Die Wahlberechtigten können 

innerhalb des rechtzeitig gem. § 10 Buchstabe b) bekannt zu gebenden Zeit-

raums im KVNO-Portal die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 

eingetragenen Daten prüfen. Wahlberechtigten Mitgliedern, die keinen Zugang 

zum KVNO-Portal haben, ermöglicht die KV Nordrhein auf Antrag innerhalb des 

Zeitraums gem. § 10 Buchstabe b) die Einsichtnahme über einen Bildschirm in 

ihren Geschäftsräumen. Sie können dort von den Wahlberechtigten oder ihren 

hierzu schriftlich Bevollmächtigten während der Geschäftszeiten eingesehen 

werden. 
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3. Anträge auf Eintragung und Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis sind 

schriftlich an den Kreiswahlausschuss zu richten. Für sie gilt eine Frist von vier 

Arbeitstagen (d. h. montags bis freitags) nach Ende der Auslegungsfrist. Für die 

Einhaltung der Frist kommt es auf den Zugang an.  

 

4. Der Kreiswahlausschuss entscheidet über die Anträge/Einsprüche innerhalb von 

weiteren vier Arbeitstagen nach Ende der Antrags-/Einspruchsfrist. 

 

5. Gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses ist die Beschwerde an den 

Landeswahlausschuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Zugang der Ent-

scheidung zulässig. Für die Einhaltung der Frist ist der Zugang maßgeblich. 

 

6. Der Landeswahlausschuss entscheidet unverzüglich über Beschwerden. 

 

 

§ 8 

Wahlvorschläge 

 

1. Die Wahl der Mitglieder in den Vorstand der Kreisstelle erfolgt aufgrund von 

Wahlvorschlägen (sog. Listen). Wahlvorschläge dürfen jeweils ausschließlich 

Angehörige der jeweiligen Gruppierung (§ 2 Abs. 2) enthalten. 

 

2. Die Wahlvorschläge können Namen, Kurzbezeichnungen oder Kennworte ha-

ben, sofern diese nicht irreführend oder missverständlich sind, gesetzeswidrige 

Ziele offenbaren oder ehrverletzend sind. Sie dürfen keine Parteien sein oder auf 

diese Bezug nehmen. Die Länge ist auf fünf Worte beschränkt, Zusätze, farbli-

che oder sonstige Kennzeichnungen (z. B. Schriftarten) und Logos sind unzuläs-

sig. Zahlen und Sonderzeichen gelten als Worte, Abkürzungen sind erlaubt. Na-

me, Kurzbezeichnung oder Kennworte dürfen bei einer Wahl nach Einreichung 

des Wahlvorschlages nur einmal bis spätestens 10 Arbeitstage nach Ablauf der 

Einreichungsfrist verändert werden.  

 

3. Jeder Wahlvorschlag aus der Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 a) muss mindestens 

die doppelte Anzahl an Kandidierenden enthalten, als Vertreterinnen und Vertre-

ter dieser Gruppierung zu wählen sind. Er darf höchstens jedoch die dreifache 

Anzahl enthalten.  
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Wahlvorschläge aus den Gruppierungen gem. § 2 Abs. 2 b) und c) müssen je-

weils vier, höchstens jedoch acht Kandidierende enthalten.  

 

Das Unterschreiten der Mindestzahl macht den Wahlvorschlag ungültig; bei 

Überschreiten der Höchstzahl werden die letzten, die Höchstzahl überschreiten-

den, Kandidierenden gestrichen. 

 

4. Jeder Wahlvorschlag wird durch die erstgenannte Kandidierende bzw. den erst-

genannten Kandidierenden vertreten (Listenführerin bzw. Listenführer). Die bzw. 

der zweitgenannte Kandidierende gilt als Stellvertretung. Wahlvorschläge kön-

nen nach dem Muster der Anlage 1 bis zu einem bekannt zu gebenden Termin 

vor der Wahl bei der Kreiswahlleitung eingereicht werden. Wahlvorschläge müs-

sen mit der Unterschrift der Listenführerin bzw. des Listenführers oder ihrer bzw. 

seiner Stellvertretung im Original eingereicht werden. 

 

5. Mit jedem Wahlvorschlag ist von den Kandidierenden jeweils eine Erklärung dar-

über vorzulegen, dass sie die Kandidatur annehmen und dass ihnen Umstände, 

die ihre Wählbarkeit nach § 4 Abs. 4 ausschließen, nicht bekannt sind. Es gilt 

das Muster der Anlage 2. Die Kandidierenden können diese Erklärung nur für ei-

nen Wahlvorschlag abgeben. Eine einmal abgegebene Erklärung kann nicht zu-

rückgenommen werden. Werden mehrere Erklärungen abgegeben, ist nur die 

zeitlich früheste wirksam, alle späteren sind ungültig. Kann nicht festgestellt wer-

den, in welche Reihenfolge die Erklärungen abgegeben wurden, sind alle Erklä-

rungen ungültig. 

 

6. Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht werden, sind ungültig. 
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§ 9 

Beseitigung von Mängeln 

 

1. Die Kreiswahlleitung hat die eingereichten Wahlvorschläge bis spätestens fünf 

Arbeitstage nach Eingang zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich der Lis-

tenführerin bzw. dem Listenführer oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung mitzutei-

len. 

 

2. Mängel sind insbesondere 

 

− wenn Wahlvorschläge nicht mit der Originalunterschrift der Listenführerin bzw. 

des Listenführers oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung eingereicht werden 

(§ 8 Abs. 4), 

− wenn der Wahlvorschlag nicht die Mindestzahl der erforderlichen Kandidie-

renden enthält (§ 8 Abs. 3), 

− wenn von den vorgeschlagenen Kandidierenden keine vollständige und wirk-

same Erklärung zur Annahme der Kandidatur eingereicht wird (§ 8 Abs. 5), 

− wenn der Wahlvorschlag einen unzulässigen Namen, eine unzulässige Kurz-

bezeichnung oder ein unzulässiges Kennwort aufweist (§ 8 Abs. 2), 

− wenn das Muster für den Wahlvorschlag unvollständig oder unleserlich ausge-

füllt wurde. 

 

3. Die Beseitigung der Mängel hat spätestens 10 Arbeitstage nach Ablauf der Ein-

reichungsfrist zu erfolgen. Über die Beseitigung der Mängel entscheidet die 

Kreiswahlleitung binnen vier Arbeitstagen nach Eingang des korrigierten Wahl-

vorschlages. Sind die Mängel nicht beseitigt, teilt die Kreiswahlleitung der Listen-

führerin bzw. dem Listenführer oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung mit, dass 

der Wahlvorschlag unzulässig ist. Gegen die Entscheidung der Kreiswahlleitung 

ist die Beschwerde an den Landeswahlausschuss innerhalb von fünf Arbeitsta-

gen nach Zugang der Entscheidung der Kreiswahlleitung bei der Listenführerin 

bzw. dem Listenführer oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung zulässig. Für die 

Einhaltung der Frist ist der Zugang beim Landeswahlausschuss maßgeblich. Der 

Landeswahlausschuss entscheidet unverzüglich über die Beschwerde. 
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§ 10 

Festsetzung des Wahlzeitraums und der Anzahl der zu wählenden Mitglieder 

der Kreisstellenvorstände 

 

Die Landeswahlleitung gibt durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungs-

organ bekannt: 

 

a) den Wahlzeitraum, d. h. Beginn und Ende des Zeitraums (Tag und Uhrzeit), 

innerhalb dessen der Wahlbrief bei der Kreiswahlleitung eingegangen bzw. 

eine Stimme per elektronischem Wahlverfahren über das Internet (Online-

Wahl) abgegeben sein muss, 

b) den Zeitraum, in welchem die Wahlberechtigten die zu ihrer Person in das 

Wählerverzeichnis (§ 7) eingetragenen Daten einsehen können, und den Ort 

für eine Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der KV Nordrhein, 

c) die Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Kreisstellenvorstände, 

d) die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen,  

e) die Zeit, den Ort und die Frist (§ 8 Abs. 4) für das Einreichen von Wahlvor-

schlägen, ferner die Anzahl der in den Wahlvorschlägen mindestens und 

höchstens zu benennenden Kandidierenden. Auf die Vorgaben des Geset-

zes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-

Westfalen vom 09.11.1999 (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW), ins-

besondere § 12 Abs. 1 LGG NRW, ist hinzuweisen. 

 

 

§ 11 

Stimmzettel 

 

1. Die Kreiswahlleitung veranlasst die Erstellung der Stimmzettel. Für die Gruppie-

rungen des § 2 Abs. 2 wird jeweils ein eigener Stimmzettel nach dem Muster der 

Anlage 3 erstellt. Die gültigen Wahlvorschläge werden je Stimmzettel in der Rei-

henfolge ihres Eingangs nacheinander aufgeführt. Bei gleichzeitigem Eingang 

entscheidet das Los. 

 

2. Endet die Mitgliedschaft oder ändert sich die Zugehörigkeit zu einer Kreisstelle 

oder einer Gruppierung oder der Name von Kandidierenden zwischen der Prü-
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fung der Wahlvorschläge gem. § 9 Abs. 1 und der Auftragsvergabe für die Erstel-

lung der Stimmzettel, so ist dies bei der Fassung der Stimmzettel zu berücksich-

tigen. 

 

3. Die Stimmzettel für die Stimmabgabe per Online-Wahl sind elektronische Formu-

lare (Online-Stimmzettel), die den Stimmzetteln für die Briefwahl im Hinblick auf 

Darstellung und Inhalt entsprechen müssen. Abweichungen in der sonstigen Ge-

staltung dürfen nur technisch begründet sein. Der Online-Stimmzettel enthält 

darüber hinaus keine weiteren Informationen, insbesondere keine automatischen 

Verknüpfungen mit einer anderen Internetseite oder einer anderen Datei. 

 

4. Der Online-Stimmzettel ermöglicht die Abgabe von gültigen und ungültigen 

Stimmen. Die Wahlberechtigten dürfen von der für die Online-Wahl eingesetzten 

Informationstechnik (Online-Wahlsystem) keinen Hinweis auf die Gültigkeit oder 

Ungültigkeit ihrer abgegebenen Stimme erhalten. 

 

 

§ 12 

Durchführung der Wahl 

 

1. Für die Durchführung der Wahl gelten folgende Vorgaben: 

 

a) die Wahlberechtigten dürfen ihre Stimme entweder per Briefwahl oder per 

Online-Wahl abgeben; 

b) bei doppelter Stimmabgabe durch Wahlberechtigte per Briefwahl und per 

Online-Wahl zählt die per Online-Wahl abgegebene Stimme; die per Brief-

wahl abgegebene Stimme ist ohne weitere Prüfung ungültig; 

c) die Wahlberechtigten erhalten in einem Brief mit dem Aufdruck „Wahlunter-

lagen“ 

o eine Erklärung zur Stimmabgabe nach dem Muster der Anlage 4, 

mit dem die Wahlberechtigten zu erklären haben, die Stimmabga-

be persönlich und unbeobachtet getätigt zu haben, 

o einen Stimmzettel, 

o einen Umschlag mit dem Aufdruck “Stimmzettel zur Wahl des 

Kreisstellenvorstandes [Name der Kreisstelle] der KV Nordrhein“ 

(Stimmzettelumschlag) und 
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o einen Umschlag mit dem Aufdruck „Briefwahl“ und der Anschrift 

der Kreiswahlleitung (Wahlbriefumschlag);  

 

d) mit den Wahlunterlagen für die Briefwahl wird eine Beschreibung des Ver-

fahrens für die Stimmabgabe per Online-Wahl einschließlich der für die Au-

thentisierung der Wahlberechtigten zu verwendenden Authentisierungsmittel 

(Wähler-ID und Wahl-TAN) übermittelt; zudem erfolgt der Hinweis, dass eine 

Stimmabgabe nur einmal erfolgen kann und dass bei doppelt abgegebener 

Stimme sowohl per Briefwahl als auch per Online-Wahl die per Briefwahl 

abgegebene Stimme ungültig ist. 

 

Für den Fall, dass eine Online-Wahl aus z. B. rechtlichen oder technischen 

Gründen nicht stattfinden kann, findet die Wahl ausschließlich als Briefwahl statt. 

Hierüber entscheidet der Landeswahlausschuss. 

 

2. Die Wahlberechtigten dürfen auf dem Stimmzettel so viele Kandidierende in dem 

dafür vorgesehenen Feld ankreuzen bzw. im Falle einer Online-Wahl entspre-

chend kennzeichnen, wie Vertreterinnen bzw. Vertreter ihrer Gruppierung gem. 

§ 2 Abs. 2 in den Kreisstellenvorstand ihres Wahlkreises zu wählen sind. Wahl-

berechtigte aus der Gruppierung gem. § 2 Abs. 2 a) dürfen Kandidierende ver-

schiedener Wahlvorschläge ankreuzen bzw. kennzeichnen. 

 

3. Die Abstimmung ist geheim. Die Stimmabgabe ist im jeweiligen Wählerverzeich-

nis zu vermerken. Der Kreiswahlleitung und dem Kreiswahlausschuss obliegt die 

Wahrung des Wahlgeheimnisses. 

 

 

§ 13 

Briefwahl 

 

Wird das Wahlrecht per Briefwahl ausgeübt, kennzeichnen die Wahlberechtigten 

persönlich den Stimmzettel, legen ihn in den Stimmzettelumschlag und verschließen 

diesen. Der verschlossene Stimmzettelumschlag ist gemeinsam mit der vollständig 

ausgefüllten und unterschriebenen Erklärung zur Stimmabgabe in den Wahlbriefum-

schlag zu legen, der dann gleichfalls zu verschließen ist. Dieser Wahlbrief ist dann 

möglichst frühzeitig an die Kreiswahlleitung zu übersenden, jdf. aber so rechtzeitig, 
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dass er spätestens bis zum Ende des Wahlzeitraums (§ 10 Buchstabe a) eingeht. 

Für die Wahl dürfen nur die von der Kreiswahlleitung ausgegebenen Wahlunterlagen 

verwendet werden. 

 

 

§ 14 

Online-Wahl 

 

Wird das Wahlrecht per Online-Wahl ausgeübt, haben die Wahlberechtigten  

 

a) an ihrem Endgerät im Internet die Anwendung für die Identifizierung und Au-

thentisierung der Wahlberechtigten sowie Stimmabgabe (Online-Wahlportal) 

aufzurufen; die Wahlberechtigten sind mit der Übersendung der Wahlunter-

lagen über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen das 

für die Stimmabgabe genutzte persönliche Endgerät nach dem Stand der 

Technik gegen Eingriffe Dritter von außen geschützt werden kann, 

b) die für die Anmeldung im Online-Wahlportal erforderliche Authentisierung 

unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Authentisierungsmittel (§ 12 

Abs. 1 d) durchzuführen, 

c) den nach erfolgreicher Anmeldung angezeigten Online-Stimmzettel entspre-

chend der mit den Wahlunterlagen übersandten Beschreibung persönlich zu 

kennzeichnen, 

d) mit der Online-Erklärung zur Stimmabgabe nach dem Muster der Anlage 5 

mittels elektronischer Bestätigung zu erklären, die Stimmabgabe persönlich 

und unbeobachtet getätigt zu haben,  

e) den Wahlvorgang durch Versenden des Online-Stimmzettels innerhalb des 

Online-Wahlportals rechtzeitig bis zum Ende des Wahlzeitraums (§ 10 

Buchstabe a) abzuschließen und 

f) keine weitere Stimme per Briefwahl abzugeben. 
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§ 15 

Technische und organisatorische Vorgaben an das Online-Wahlsystem 

 

1. Das Online-Wahlsystem muss den jeweils aktuellen technischen Standards, ins-

besondere den für Online-Wahlen maßgebenden sicherheitstechnischen Anfor-

derungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ent-

sprechen. 

 

a) Das Online-Wahlsystem, insbesondere Anmeldung und Stimmabgabe, ist 

benutzerfreundlich zu gestalten und soll geringstmögliche technische Vo-

raussetzungen an die von den Wahlberechtigten genutzten Endgeräte stel-

len. 

b) Das Online-Wahlsystem muss gewährleisten, dass die Wahlberechtigten ih-

re Stimme bis zur endgültigen Stimmabgabe mehrfach korrigieren oder die 

Wahl abbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen können. Die 

Übermittlung der Wahlentscheidung muss am Bildschirm erkennbar sein; mit 

dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen; sie 

ist nur mit erfolgreicher Bestätigung gem. § 14 Buchstabe d) zu ermöglichen. 

Auf dem Bildschirm muss der Online-Stimmzettel nach Absenden der Stim-

me unverzüglich ausgeblendet werden. 

c) Die zur Online-Wahl eingesetzten technischen Systeme bzw. Server müs-

sen – insbesondere betreffend die elektronische Wahlurne und das Wähler-

verzeichnis – zur Wahrung des Wahlgeheimnisses ausreichend getrennt 

sein. Personenbezogene Daten der Wahlberechtigten sollen nicht in das On-

line-Wahlsystem übertragen werden. Die eingesetzten Server müssen vor 

Angriffen aus dem Internet geschützt sein. Das gewählte System hat durch 

geeignete technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im Falle des Aus-

falls oder der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches keine 

Stimmen unwiederbringlich verloren gehen. 

d) Zum Schutze der Geheimhaltung muss ausgeschlossen sein, dass das On-

line-Wahlsystem die Stimmen der Wahlberechtigten auf dem von ihnen ver-

wendeten Endgerät speichert. Es muss sichergestellt sein, dass eine Rück-

führbarkeit von Stimmabgaben auf einzelne Wahlberechtigte ausgeschlos-

sen ist. Es darf keine Protokollierung der Anmeldung im Online-Wahlportal, 

der abgegebenen Stimmen, der IP-Adressen sowie personenbezogener Da-
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ten erfolgen. Nachdem die erfolgreiche Stimmabgabe im jeweiligen Wähler-

verzeichnis vermerkt worden ist, werden die entsprechenden Authentisie-

rungsmittel umgehend gesperrt, sodass eine erneute Anmeldung im Online-

Wahlportal ausgeschlossen ist. Die Unveränderbarkeit der Stimmen in der 

elektronischen Wahlurne ist sicherzustellen. Das unbefugte Hinzufügen oder 

die Entnahme von Stimmen muss erkennbar sein und ist auszuschließen. 

Es muss sichergestellt sein, dass die abgegebenen Stimmen bis zum Be-

ginn der Ermittlung des Online-Wahlergebnisses gem. § 16 Abs. 1 nicht 

ausgewertet werden können.  

e) Die Übertragungsverfahren der Daten im Rahmen der Überprüfung der 

Stimmberechtigung, der Speicherung der Stimmabgabe der Wahlberechtig-

ten und der Registrierung der Stimmabgabe sind vor Ausspäh-, Entschlüs-

selungs- und Änderungsversuchen zu schützen. 

f) Werden Störungen der Online-Wahl bekannt, z. B. bezüglich der Erreichbar-

keit von Online-Wahlportal und Wahlservern, die ohne Gefahr eines vorzeiti-

gen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen be-

hoben werden können und bei denen eine mögliche Stimmmanipulation 

ausgeschlossen ist, soll die Landeswahlleitung diese Störung beheben oder 

beheben lassen und die Online-Wahl fortsetzen. Können die in Satz 1 be-

nannten Gefahren oder eine mögliche Stimmmanipulation nicht ausge-

schlossen werden oder liegen vergleichbare gewichtige Gründe vor, ist die 

Online-Wahl ohne Auszählung der per Online-Wahl abgegebenen Stimmen 

abzubrechen und sind die Wahlberechtigten auf die Möglichkeit der Brief-

wahl zu verweisen. Dies gilt nicht für eine Stimmmanipulation, die auf ein 

nicht gem. § 14 Buchstabe a) geschütztes Endgerät zurückzuführen ist.  

Störungen im Sinne der Sätze 1 und 2, deren Ursache und Dauer und die 

von der Landeswahlleitung getroffenen Maßnahmen sowie die diesen zu-

grundeliegenden Erwägungen sind zu protokollieren und zum Gegenstand 

der Niederschrift gem. § 16 Abs. 3 zu machen. Die Wahlberechtigten sind 

über Unterbrechungen und die von der Landeswahlleitung in diesem Zu-

sammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie über Wahlabbrüche zu in-

formieren. 

g) Durch das Online-Wahlsystem müssen technische Möglichkeiten zur Verfü-

gung stehen, die den Auszählungsprozess reproduzierbar und möglichst 

weitgehend nachvollziehbar machen können. 
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2. Die KV Nordrhein kann ein Dienstleistungsunternehmen, das durch das BSI zer-

tifiziert sein sollte, mit der Bereitstellung und dem Betrieb des Online-

Wahlsystems beauftragen (Online-Wahl-Dienstleister). Es bzw. seine Mitarbei-

tenden sind vertraglich zur Geheimhaltung und dazu zu verpflichten, die Vorga-

ben dieser Organisationsordnung hinsichtlich der Online-Wahl, insbesondere die 

Vorgaben gem. Abs. 1 und § 16 Abs. 1 vollständig umzusetzen. 

 

3. Für die Administration des Online-Wahlsystems ist die Landeswahlleitung zu-

ständig. Hierzu gehört insbesondere dessen notwendige Testung und Prüfung 

im Hinblick auf die Vorgaben und Anforderungen insbesondere gem. Abs. 1 und 

§ 16 Abs. 1 vor dessen manipulationssicherer Freigabe, ihrer entsprechenden 

Dokumentation, die zum Gegenstand der Niederschrift gem. § 16 Abs. 3 zu ma-

chen ist, sowie die Aktivierung und Deaktivierung des Online-Wahlsystems. Zur 

Wahrnehmung dieser Aufgaben kann die Landeswahlleitung externe und unab-

hängige sachverständige Personen - bezüglich der zuvor genannten Prüfung 

des Online-Wahlsystems jedoch ausgenommen die Mitarbeitenden des nach 

Abs. 2 ggf. beauftragten Online-Wahl-Dienstleisters -, die vertraglich zur Ge-

heimhaltung zu verpflichten sind, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

KV Nordrhein hinzuziehen. 

 

 

§ 16 

Ermittlung des Wahlergebnisses 

 

1. Unverzüglich nach Ende des Wahlzeitraums erfolgt durch das Online-

Wahlsystem zunächst die manipulationssichere Auszählung der per Online-Wahl 

abgegebenen gültigen Stimmen und die Erstellung einer Übersicht der Ergeb-

nisdaten mit den Inhalten der Anlage 6, welche dem Kreiswahlausschuss am 

Auszählungstag der Briefwahlstimmen manipulationssicher verfügbar gemacht 

wird. Der Kreiswahlausschuss stellt das Auszählungsergebnis der per Online-

Wahl abgegebenen Stimmen durch einen Ausdruck dieser Übersicht fest, der 

von der Kreiswahlleitung und/oder ihrer Stellvertretung unter Angabe von Datum 

und Uhrzeit unterzeichnet wird. 

 

2. Im Anschluss werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. Hierbei kann der Kreis-

wahlausschuss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KV Nordrhein und/oder ein 
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externes Dienstleistungsunternehmen, das bzw. dessen Mitarbeitende vertrag-

lich zur Geheimhaltung zu verpflichten sind, hinzuziehen; die Auszählung ist für 

die im Wahlkreis Wahlberechtigten öffentlich. 

 

a) Hierbei erfolgt zunächst durch Abgleich mit dem jeweiligen Wählerverzeich-

nis die Prüfung, ob durch Wahlberechtigte auch eine Stimmabgabe per On-

line-Wahl erfolgt ist. Ist dies der Fall, wird der Wahlbrief für ungültig erklärt 

und ungeöffnet aussortiert. Die Kreiswahlleitung oder ihre Stellvertretung 

vermerkt dies und den Grund der Ungültigkeit mit ihrer Unterschrift auf der 

Rückseite des Wahlbriefumschlags. Ungültige Wahlbriefe werden mit fortlau-

fenden Nummern versehen.  

b) Die Verfahrensweise gem. Abs. 2 a) Sätze 2 bis 4 findet gleichermaßen An-

wendung auf Wahlbriefe, die erst nach dem Ende des Wahlzeitraums (§ 10 

Buchstabe a) vorliegen sowie auf alle Wahlbriefe, die als mehrfache Stimm-

abgabe per Briefwahl identifiziert werden. 

c) Hiernach werden die gültigen Wahlbriefumschläge geöffnet, die Erklärung 

zur Stimmabgabe sowie der Stimmzettelumschlag ungeöffnet entnommen 

und auf Gültigkeit geprüft. Im Falle einer ungültigen Stimmabgabe gem. § 17 

Abs. 1 a) werden die Unterlagen wieder in den Wahlbriefumschlag gelegt 

und es findet die Verfahrensweise gem. Abs. 2 a) Sätze 2 bis 4 entspre-

chende Anwendung.  

d) Hiernach werden die gültigen Stimmzettelumschläge durcheinander ge-

mischt, dann geöffnet und anhand der daraus entnommenen Stimmzettel die 

auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen festge-

stellt. 

e) Über die Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen ist vom 

Kreiswahlausschuss eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 7 anzu-

fertigen und von der Kreiswahlleitung und/oder ihrer Stellvertretung zu un-

terzeichnen. 

 

3. Der Ausdruck gem. Abs. 1 und die Niederschrift über die Auszählung der Stim-

men gem. Abs. 2 e) sind vom Kreiswahlausschuss in einer Niederschrift nach 

dem Muster der Anlage 8 zusammenzufassen und von der Kreiswahlleitung 

und/oder ihrer Stellvertretung zu unterzeichnen.  
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§ 17 

Ungültige Stimmen 

 

1. Ungültig sind Stimmabgaben, die den Willen der Wahlberechtigten nicht zwei-

felsfrei erkennen lassen. Insbesondere sind ungültig: 

 

a) Stimmzettel, die von Nichtwahlberechtigten, d. h. insbesondere ohne, mit 

unvollständig ausgefüllter, mit nicht unterschriebener bzw. von einem Nicht-

berechtigten unterschriebenen Erklärung zur Stimmabgabe, abgegeben 

worden sind; 

b) Stimmzettel, die der Kreiswahlleitung nicht in der vorgesehenen Weise zu-

gegangen sind, wobei jedoch Stimmzettel die lediglich nicht durch die Post, 

sondern in anderer Weise rechtzeitig zugegangen sind, nicht ungültig sind; 

c) Stimmzettel, die außer dem/den vorgeschriebenen Kreuz(en) irgendwelche 

Zusätze enthalten; 

d) Stimmzettel, auf denen mehr Kandidierende, als gewählt werden dürfen, an-

gekreuzt sind oder Kandidierende mehr als einmal angekreuzt worden sind 

bzw. im Falle einer Online-Wahl gekennzeichnet sind; 

e) Stimmen, die nicht auf dem von der Kreiswahlleitung ausgegebenen Stimm-

zettel abgegeben worden sind; 

f) Stimmzettel, die nicht in den zur Verfügung gestellten Umschlägen (Stimm-

zettelumschlag und Wahlbriefumschlag) abgegeben worden sind oder wenn 

einer dieser Umschläge nicht verschlossen war und/oder mehrere Stimmzet-

tel in dem Umschlag übersandt worden sind, da das Wahlgeheimnis nicht 

als gewahrt angesehen werden kann. 

 

2. Die Kreiswahlleitung oder ihre Stellvertretung vermerkt die Ungültigkeit einer 

Stimmabgabe mit ihrer Unterschrift auf der Rückseite des Wahlbriefumschlags, 

Stimmzettelumschlags bzw. Stimmzettels. Diese werden mit fortlaufenden 

Nummern versehen, aussortiert und archiviert. 
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§ 18 

Feststellung und amtliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

 

1. Die Niederschrift gem. § 16 Abs. 3 wird dem Landeswahlausschuss zur Feststel-

lung des Wahlergebnisses übermittelt. 

 

2. Die auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze werden nach dem Quotenverfah-

ren Hare/Niemeyer vom Landeswahlausschuss auf der Grundlage der gültigen 

Stimmen ermittelt. Es sind diejenigen Kandidierenden gewählt, die innerhalb ih-

res Wahlvorschlages die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit 

entscheidet das Los. 

Die in den einzelnen Wahlvorschlägen weiter angeführten – nicht gewählten – 

Kandidierenden bleiben in der Reihenfolge der Anzahl der auf sie entfallenden 

Stimmen Nachrückerinnen bzw. Nachrücker der gewählten Kandidierenden. 

 

3. Der Landeswahlausschuss stellt das Ergebnis der Wahl fest und teilt es dem 

Vorstand der KV Nordrhein mit. Dieser gibt das Ergebnis der Wahl amtlich be-

kannt, nachdem die Gewählten ihm gegenüber das Amt angenommen haben 

und vom Vorstand berufen worden sind (§ 20). 

 

 

§ 19 

Wahlanfechtung 

 

1. Die Wahlberechtigten können binnen fünf Arbeitstagen nach Veröffentlichung 

des Wahlergebnisses im amtlichen Bekanntmachungsorgan die Wahl beim Lan-

deswahlausschuss anfechten. Dieser entscheidet über die Gültigkeit oder Ungül-

tigkeit der Wahl. 

 

2. Ist die gesamte Wahl ungültig, so ist sie zu wiederholen. Wird die Ungültigkeit 

der Wahl nur für einen oder mehrere Wahlkreise oder für einen oder mehrere 

Kandidierende des gleichen Wahlkreises ausgesprochen, so bleibt die Neuwahl 

auf diese Wahlkreise beschränkt. 
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§ 20 

Bestätigung durch den Vorstand der KV Nordrhein und Wahl der Vorsitzenden 

 

1. Die Mitglieder der Kreisstellenvorstände und der Bezirksstellenräte bedürfen der 

Bestätigung durch den in der Amtsperiode der Kreisstellenvorstände und der 

Bezirksstellenräte amtierenden Vorstand der KV Nordrhein. Die Bestätigung er-

folgt durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes. Kommt dieser bei einem 

Mitglied nicht zustande, tritt die Nachrückerin bzw. der Nachrücker gem. § 18 

Abs. 2 letzter Satz an ihre bzw. seine Stelle. 

 

2. Der Vorstand der KV Nordrhein gibt den Gewählten von der Bestätigung Kennt-

nis. Gleichzeitig fordert er das älteste Mitglied des Kreisstellenvorstandes und 

des Bezirksstellenrates auf, diese zu einer konstituierenden Sitzung einzuberu-

fen. In dieser sind die bzw. der Vorsitzende und die bzw. der stellvertretende 

Vorsitzende zu wählen. Die bzw. der Vorsitzende und die bzw. der stellvertre-

tende Vorsitzende des Kreisstellenvorstandes werden mit den meisten Stimmen 

aller Mitglieder gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

Es ist auch möglich, eine Doppelspitze mit einer bzw. einem 1. Vorsitzenden und 

einer bzw. einem 2. Vorsitzenden zu wählen. Hierfür ist ein Gesamtvorschlag 

aufzustellen. Alle Regelungen, die für Vorsitzende einer Kreisstelle gelten, finden 

auf die bzw. den 1. Vorsitzende(n) Anwendung. Für die bzw. den 2. Vorsitzen-

de(n) gelten die Regelungen für die stellvertretenden Vorsitzenden.  

Gleichzeitige Mitgliedschaft im Kreisstellenvorstand und in den Organen der 

KV Nordrhein schließen sich aus. Eine Abwahl der bzw. des Vorsitzenden und 

der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden ist mit einer Mehrheit von zwei Drit-

teln der Stimmen aller Mitglieder des Kreisstellenvorstandes möglich. Das Amt 

als Mitglied des Kreisstellenvorstandes entfällt darüber hinaus durch Abberu-

fung, durch Beendigung der Mitgliedschaft oder durch Änderung der Zugehörig-

keit zu einer Gruppierung. 

 

  



Seite 22 von 42 

 

§ 21 

Verfahren bei Ausscheiden eines Mitgliedes 

 

1. Scheidet ein Mitglied des Kreisstellenvorstandes innerhalb der Wahlperiode aus 

dem Kreisstellenvorstand aus, so tritt die Nachrückerin bzw. der Nachrücker mit 

der nächst höheren Stimmzahl des betreffenden Wahlvorschlages an diese Stel-

le (§ 18 Abs. 2 letzter Satz). § 20 Abs. 1 und 2 Satz 1 gilt entsprechend. 

 

Sind nach dem Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Kreisstellenvorstand auf 

einer Liste Nachrücker nicht mehr enthalten, so bleibt der Sitz im Kreisstellen-

vorstand unbesetzt. 

 

2. Mitglieder der Kreisstellenvorstände und der Bezirksstellenräte können vor Ab-

lauf der in § 1 Abs. 3 festgesetzten Amtsdauer durch einstimmigen Beschluss 

des Vorstandes der KV Nordrhein abberufen werden. 

 

 

§ 22 

Inkrafttreten 

 

Diese Organisationsordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in 

Kraft. Die Regelungen in § 20 Abs. 2, Sätze 6 bis 9, treten am 01.04.2023 in Kraft.  
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Anlage 1: Muster nach § 8 Abs. 4 der Organisationsordnung der 
KV Nordrhein für Wahlvorschläge zur Wahl der Kreisstellenvor-
stände 
 

Wahlvorschlag zugelassene Ärztinnen und Ärzte:  
 
 

Zur Wahl des Kreisstellenvorstandes der Kreisstelle ….. der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein schlagen wir die nachstehenden Kandidierenden aus der Gruppie-
rung der zugelassenen Ärztinnen und Ärzte vor:  
 
 
Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers: 
 
______________________________________ 
 
Kandidierende(r): Titel, Vorname, Name, Fachgebiet, Adresse, LANR 
(Praxisanschrift; wenn keine Tätigkeit ausgeübt wird, bitte Privatanschrift) 

 
1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 
 
3. ____________________________________ 
 
etc.  
 
Bitte beachten: 
Es sind mindestens 14, höchstens 21 Kandidierende zu benennen. 

 
 
 
______________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift im Original 
der Listenführerin bzw. des Listenführers oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung 
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Wahlvorschlag angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie 
ermächtigte Krankenhausärztinnen und -ärzte: 

 
 

Zur Wahl des Kreisstellenvorstandes der Kreisstelle ….. der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein schlagen wir die nachstehenden Kandidierenden aus der Gruppie-
rung der angestellten Ärztinnen und Ärzte sowie ermächtigten Krankenhausärztinnen 
und -ärzte vor:  
 
Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers: 
 
______________________________________ 
 
Kandidierende(r): Titel, Vorname, Name, Fachgebiet, Adresse, LANR 
(Praxisanschrift; wenn keine Tätigkeit ausgeübt wird, bitte Privatanschrift) 

 
1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 
 
3. ____________________________________ 
 
etc.  
 
Bitte beachten: 
Es sind mindestens 4, höchstens 8 Kandidierende zu benennen. 

 
 
 
______________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift im Original 
der Listenführerin bzw. des Listenführers oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung 
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Wahlvorschlag zugelassene und angestellte  
Psychotherapeutinnen und -therapeuten: 

 
 

Zur Wahl des Kreisstellenvorstandes der Kreisstelle ….. der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein schlagen wir die nachstehenden Kandidierenden aus der Gruppie-
rung der zugelassenen und angestellten Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
vor:  
 
Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers: 
 
______________________________________ 
 
Kandidierende(r): Titel, Vorname, Name, Fachgebiet, Adresse, LANR 
(Praxisanschrift; wenn keine Tätigkeit ausgeübt wird, bitte Privatanschrift) 

 
1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 
 
3. ____________________________________ 
 
etc.  
 
Bitte beachten: 
Es sind mindestens 4, höchstens 8 Kandidierende zu benennen. 

 
 
 
______________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift im Original 
der Listenführerin bzw. des Listenführers oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung 
 

  



Seite 26 von 42 

Anlage 2: Muster nach § 8 Abs. 5 der Organisationsordnung der 
KV Nordrhein für die Erklärung der Annahme der Kandidatur zur 
Wahl des Kreisstellenvorstandes 
 
 
 

Erklärung über die Annahme der Kandidatur für einen Listenwahlvorschlag 
 
 
Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers: 
 
______________________________________ 
 
 
Kandidierende(r): Titel, Vorname, Name, Fachgebiet, Adresse, LANR 
(Praxisanschrift; wenn keine Tätigkeit ausgeübt wird, bitte Privatanschrift) 

 
______________________________________ 
 
 
 
 
Mit der Aufnahme in den vorgenannten Listenwahlvorschlag für die Wahl des Kreis-
stellenvorstandes der Kreisstelle ….. der KV Nordrhein bin ich einverstanden. Um-
stände, die meine Wählbarkeit ausschließen, sind mir nicht bekannt.  
 
 
 
 
______________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift im Original 
der bzw. des Kandidierenden 
 
 
 
Bitte beachten: 
Kandidierende können diese Erklärung nur für einen Wahlvorschlag abgeben. 
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Anlage 3: Muster nach § 11 Abs. 1 der Organisationsordnung der 
KV Nordrhein für die Erstellung der Stimmzettel zur Wahl der Kreis-
stellenvorstände 
 
 

Stimmzettel zugelassene Ärztinnen und Ärzte:  
 
 

Stimmzettel      

 
für die Wahl der zugelassenen ärztlichen Mitglieder in den Vorstand der Kreisstelle 
….. der KV Nordrhein für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 
 
 
Bitte beachten: 
Sie haben bei dieser Wahl sieben Stimmen, die Sie sieben verschiedenen Kandidie-
renden – auch aus unterschiedlichen Wahlvorschlägen – durch Ankreuzen geben 
können. 

 
 
 

1. Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers 
    Titel, Vorname, Name, Fachgebiet u. Adresse aller Kandidierenden der Liste 

 ______________________________________________________________ 
  

2.  
 ______________________________________________________________ 
  

etc.  
 ______________________________________________________________ 
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Stimmzettel angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie 
ermächtigte Krankenhausärztinnen und -ärzte:  

 
 

Stimmzettel      

 
für die Wahl der angestellten und ermächtigten ärztlichen Mitglieder in den Vorstand 
der Kreisstelle ….. der KV Nordrhein für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 
 
 
Bitte beachten: 
Sie haben bei dieser Wahl nur eine Stimme, die Sie einer oder einem der Kandidieren-
den durch Ankreuzen geben können. 
 

 
 
 

1. Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers 
    Titel, Vorname, Name, Fachgebiet u. Adresse aller Kandidierenden der Liste 

 ______________________________________________________________ 
  

2.  
 ______________________________________________________________ 
  

etc.  
 ______________________________________________________________ 
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Stimmzettel zugelassene und angestellte  
Psychotherapeutinnen und -therapeuten:  

 
 

Stimmzettel      

 
für die Wahl der psychotherapeutischen Mitglieder in den Vorstand der Kreisstelle 
….. der KV Nordrhein für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 
 
 
Bitte beachten: 
Sie haben bei dieser Wahl nur eine Stimme, die Sie einer oder einem der Kandidieren-
den durch Ankreuzen geben können. 
 

 
 
 

1. Listenname oder Name der Listenführerin bzw. des Listenführers 
    Titel, Vorname, Name, Fachgebiet u. Adresse aller Kandidierenden der Liste 

 ______________________________________________________________ 
  

2.  
 ______________________________________________________________ 
  

etc.  
 ______________________________________________________________ 
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Anlage 4: Muster nach § 12 Abs. 1c) 1. Spiegelpunkt der Organisa-
tionsordnung der KV Nordrhein für die Erklärung der wahlberech-
tigten Person zur Stimmabgabe zur Wahl der Kreisstellenvorstände 
 
(farbiger Hintergrund) 

E r k l ä r u n g 
der wahlberechtigten Person 

zur Stimmabgabe 
 
 

für die Wahl des Kreisstellenvorstands 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 

 
 
 
 

Bitte beachten! 
 

Die nachfolgende Erklärung ist vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. 
Sie ist danach gemeinsam mit dem verschlossenen Stimmzettelumschlag in 
den Wahlbriefumschlag zu legen. Dieser ist gleichfalls zu verschließen und an 
die Kreiswahlleitung zu übersenden. Erfolgt dies nicht, ist die Stimmabgabe 
ungültig. 
 
 
Ich erkläre hiermit durch meine Unterschrift, dass ich die Stimmabgabe auf dem im 
beiliegenden verschlossenen Stimmzettelumschlag enthaltenen Stimmzettel persön-
lich und unbeobachtet getätigt habe. 
 
 
 
_____________ 
Datum 
 
 
____________________________________ 
Unterschrift der wahlberechtigten Person 
 
 
____________________________________ 
(Vorname(n) und Name bitte leserlich in Blockbuchstaben ausfüllen!) 
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Anlage 5: Muster nach § 14 Buchstabe d) der Organisationsordnung 
der KV Nordrhein für die Online-Erklärung der wahlberechtigten 
Person zur Stimmabgabe zur Wahl der Kreisstellenvorstände 
 
 

O n l i n e – E r k l ä r u n g 
der wahlberechtigten Person 

zur Stimmabgabe 
 
 

für die Wahl des Kreisstellenvorstands 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 

 
 
 
 

Bitte beachten! 
 
Die nachfolgende Erklärung ist verpflichtend abzugeben. Erfolgt dies nicht, ist 
die Stimmabgabe unmöglich. 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die Stimmabgabe persönlich und unbeobachtet getätigt 
habe. 
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Anlage 6: Anforderungen an die Inhalte der Übersicht der Ergebnis-
daten der Auszählung der per Online-Wahl abgegebenen Stimmen 
zur Wahl der Kreisstellenvorstände nach § 16 Abs. 1 der Organisa-
tionsordnung der KV Nordrhein 
 
 

 
eingegangene 

Stimmzettel 
gültige 

Stimmen 
ungültige 
Stimmen 

zugelassene  
Ärztinnen und Ärzte 

 

  
angestellte Ärztinnen 
und Ärzte sowie 
ermächtigte Kranken-
hausärztinnen und  
-ärzte 

 

ärztliche Mitglieder  
gesamt 

   

psychotherapeutische 
Mitglieder gesamt 

   

Mitglieder gesamt    

 
 
Auflistung der Anzahl der für jeden Wahlvorschlag und für jede(n) Kandidierende(n) 
aus diesen Wahlvorschlägen abgegebenen gültigen Stimmen, differenziert nach den 
vorgenannten drei Gruppierungen und den Kreisstellen. 
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Anlage 7: Muster nach § 16 Abs. 2 e) der Organisationsordnung der 
KV Nordrhein zur Erstellung einer Niederschrift über die Auszäh-
lung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen zur Wahl der Kreis-
stellenvorstände 
 
 

K A S S E N Ä R Z T L I C H E   V E R E I N I G U N G   N O R D R H E I N 
 

 
N i e d e r s c h r i f t  

über die  
Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen 

zur Wahl der Mitglieder in den Vorstand der Kreisstelle ….. 
für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 

 
Beginn der Auszählung: …..  (Datum/Uhrzeit) 
Ende der Auszählung: …..  (Datum/Uhrzeit) 
 

 
Anwesend waren: 
 
Kreiswahlleitung : ..... 
Stellv. Kreiswahlleitung : ..... 
Beisitzende : ..... 
Protokollführung : ..... 
 
 
Vom Kreiswahlausschuss wurden folgende Feststellungen getroffen: 
 

 
eingegangene 

Wahlbriefe 
gültige 

Stimmen 
ungültige 
Stimmen 

zugelassene  
Ärztinnen und Ärzte 

 

  
angestellte Ärztinnen 
und Ärzte sowie 
ermächtigte Kranken-
hausärztinnen und  
-ärzte 

 

ärztliche Mitglieder  
gesamt 

   

psychotherapeutische 
Mitglieder gesamt 

   

Mitglieder gesamt    
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Wegen doppelter Stimmabgabe per Online- und Briefwahl sind ….. der Wahlbriefe 
der ärztlichen Mitglieder ungültig. 
 
 
Wegen doppelter Stimmabgabe per Online- und Briefwahl sind ….. der Wahlbriefe 
der psychotherapeutischen Mitglieder ungültig. 
 
 
Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der zugelassenen Ärztinnen und Ärz-
te wurden gültige Stimmen wie folgt abgegeben:  
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:  Stimmen 

Wahlvorschlag 3:  Stimmen 

etc.   

 
Aus den Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende An-
zahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der angestellten Ärztinnen und Ärzte 
sowie ermächtigten Krankenhausärztinnen und -ärzte wurden gültige Stimmen 
wie folgt abgegeben:  
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:   Stimmen 

Wahlvorschlag 3:   Stimmen 

etc.   

 
Aus den Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende An-
zahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der zugelassenen und angestellten 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wurden gültige Stimmen wie folgt 
abgegeben:  
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:   Stimmen 

Wahlvorschlag 3:   Stimmen 

etc.   

 
Aus den Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende An-
zahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
________________________________ 
….. 
Kreiswahlleitung 
 
 
 
 
________________________________ 
….. 
Stellv. Kreiswahlleitung 
 
 
 
 
________________________________ 
….. 
Protokollführung 
  



Seite 38 von 42 

Anlage 8: Muster nach § 16 Abs. 3 der Organisationsordnung der 
KV Nordrhein zur Erstellung einer Niederschrift über das Gesamt-
ergebnis der Auszählung der abgegebenen Stimmen zur Wahl der 
Kreisstellenvorstände 
 
 

K A S S E N Ä R Z T L I C H E   V E R E I N I G U N G   N O R D R H E I N 
 

 
N i e d e r s c h r i f t 

über das 
Gesamtergebnis der Auszählung der abgegebenen Stimmen 
zur Wahl der Mitglieder in den Vorstand der Kreisstelle ….. 

für die ab dem ….. beginnende Amtsperiode 
 

 
Anwesend waren: 
 
Kreiswahlleitung : ..... 
Stellv. Kreiswahlleitung : ..... 
Beisitzende : ..... 
Protokollführung : ..... 
 
 
Vom Kreiswahlausschuss wurden folgende Feststellungen getroffen: 
 

 
Wahlbe-
rechtigte 

Summe ein-
gegangener 

Online-
Stimmzettel 

und 
Wahlbriefe 

Wahlbe-
teiligung 

in % 

Summe 
aller 

gültigen 
Stimmen 

Summe 
aller 

ungültigen 
Stimmen 

zugelassene  
Ärztinnen und Ärzte 

   

  
angestellte Ärztinnen 
und Ärzte sowie 
ermächtigte Kranken-
hausärztinnen und  
-ärzte 

   

ärztliche Mitglieder  
gesamt 

     

psychotherapeutische 
Mitglieder gesamt 

     

Mitglieder gesamt      
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Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der zugelassenen Ärztinnen und Ärz-
te wurden gültige Stimmen wie folgt abgegeben:  
 
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:  Stimmen 

Wahlvorschlag 3:  Stimmen 

etc.   

 
Aus diesen Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende 
Anzahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der angestellten Ärztinnen und Ärzte 
sowie ermächtigten Krankenhausärztinnen und -ärzte wurden gültige Stimmen 
wie folgt abgegeben:  
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:  Stimmen 

Wahlvorschlag 3:  Stimmen 

etc.   

 
Aus diesen Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende 
Anzahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Auf die zur Wahl stehenden Wahlvorschläge der zugelassenen und angestellten 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wurden gültige Stimmen wie folgt 
abgegeben:  
 

Wahlvorschlag 1:  Stimmen 

Wahlvorschlag 2:  Stimmen 

Wahlvorschlag 3:  Stimmen 

etc.    

 
Aus diesen Wahlvorschlägen erhielten die folgenden Kandidierenden die folgende 
Anzahl an Stimmen: 
 
Wahlvorschlag 1 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 2 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
Wahlvorschlag 3 

Kandidierende(r) 1  Stimmen 

Kandidierende(r) 2  Stimmen 

Kandidierende(r) 3  Stimmen 

etc.   

 
etc. 
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Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 4 der Organisationsordnung bleiben die in den einzelnen 
Wahlvorschlägen weiter angeführten – nicht gewählten – Kandidierenden in der Rei-
henfolge der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen Nachrückerinnen bzw. Nach-
rücker der gewählten Kandidierenden. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Datum ….. 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
________________________________ 
…… 
Kreiswahlleitung 
 
 
 
 
________________________________ 
…… 
Stellv. Kreiswahlleitung 
 
 
 
 
________________________________ 
…… 
Protokollführung 
 


